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• Überblick: Was ist CBAM und wie funktioniert es?
• Wer/Wo/Was/Wann/Wie?
• Wie werden die CBAM-Emissionen berechnet?
• CBAM Transitional Registry
• Fragen und Antworten

Agenda
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Die Grundidee hinter CBAM
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• CBAM-Verordnung (EU) 2023/956: direkt anwendbar; keine 
nationale Umsetzung notwendig, allerdings wird es ein nationales 
CBAM-Vollzugsgesetz geben - soll bis Ende 2023 veröffentlicht 
werden

• für die Einfuhr von bestimmten emissionsintensiven Waren in die 
EU wird zukünftig eine CO₂-Ausgleichszahlung erhoben

• von CBAM erfasst sind THG-Emissionen (direkte & indirekte 
Emissionen + teilweise Vorprodukte)

Was ist CBAM?
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• mögliche Befreiung auf Importe aus bestimmten Ursprungsländern 
aufgrund von Teilnahme/Verknüpfung mit EU-ETS bzw. Anrechnung 
von CO₂-Bepreisung im Ursprungsland

• Höhe der Ausgleichszahlung entspricht jenen Kosten, die bei 
Produktion innerhalb der EU durch den EU-ETS angefallen wären -> 
Orientierung an den Emissionszertifikatspreisen des EU-ETS

• ab 2026: Einführer kaufen Zertifikate und geben diese ab, um die 
THG-Emissionen importierter Waren abzudecken, jährliche CBAM-
Erklärungen; vierteljährlich während der Übergangsphase

• In der Übergangsphase (01.10-2023 – 31.12.2025) bestehen nur 
Berichtspflichten - noch keine Zahlungen bzw. noch kein Kauf von 
CBAM-Zertifikaten erforderlich

Was ist CBAM?
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Phasenweise Einführung & heutiger 
Fokus
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Waren gemäß Anhang I der CBAM-VO mit Ursprung in einem Drittland, 
sofern diese Waren oder in der aktiven Veredelung dieser Waren 
entstandenen Veredelungserzeugnisse in das Zollgebiet der Union eingeführt 
werden.

Anwendungsbereich
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Waren – Beispiel – Eisenerz (HS-Code 2601 12 / Taric-Maßnahme 775) 

Anwendungsbereich
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Ausnahmen
• Einfuhr von CBAM-Waren deren Gesamtwert je Sendung nicht 150 

Euro überschreitet.
• Waren im persönlichen Gepäck von Reisenden aus einem Drittland, 

sofern der Gesamtwert der CBAM-Waren je Sendung 150 EUR nicht 
überschreitet.

• Bestimmte im Rahmen militärischer Aktivitäten zu befördernde oder 
zu verwendende Waren.

• Waren mit Ursprung in folgenden Ländern oder Gebieten:
EU, EFTA (IL, LI, NO, CH), Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, 
Melilla.

Anwendungsbereich
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CBAM-Verordnung (EU) 2023/956
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CBAM Durchführungs-Verordnung für die Übergangsphase (CBAM-DVO)
VO (EU) 2023/1773
• Veröffentlichung im Abl. EU vom 19.09.2023, L 228/94 
• Festlegung der Pflichten und der organisatorischen Durchführung 

von CBAM in der Übergangsphase (Schwerpunkt der vorliegenden 
Präsentation)

• zukünftig werden weitere Durchführungs- und delegierte Rechtsakte 
für die Bepreisungs-Phase von der EK erwartet

Weitere CBAM Rechtsquellen
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Nationales CBAM-Vollzugsgesetz 
(CBAM-VG)
• aktuell wird im BMF an einem Fachentwurf für ein nationales CBAM-

Vollzugsgesetz gearbeitet
• Festlegung der nationalen Verfahrens- und Sanktionsbestimmungen
• Hinweis: Dieses Gesetz soll exklusiv den nationalen Vollzug regeln 

und nicht die Regelungen in der CBAM-VO berühren. Die 
Auslegungshoheit von CBAM obliegt der EK.

Weitere CBAM Rechtsquellen
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Hintergründe zur CBAM-
Implementierung

• EK bei zentralen Prozessen im Lead
• Nationalstaaten von Arbeiten/  

Informationen der EK abhängig
• Herausforderung: 

Rahmenbedingungen und Systeme 
sind gerade erst im Entstehen

• Informationen und Vorgaben leider sehr 
kurzfristig und oft spät

• große Herausforderung für alle Stake-
holder (Importeure, Produzenten in 
Drittländern, Finanz-/Zollverwaltung, ...)

BMF-Ansatz um Start 
bestmöglich zu begleiten

• schnelle Weitergabe von neuen EK
Informationen via

• BMF CBAM-Website - eigener “Update 
Bereich” & laufende Erweiterungen

• CBAM-Newsletter

• früher Aufbau des AnEH als nationaler
Ansprechpartner (inkl. CBAM E-Mail
Adresse)

• Hinweise auf Schulungsangebote der EK
(Website, Newsletter, ...)

• Aufbereitung und Komplexitätsreduktion
der CBAM-Themen auf der BMF Website

• aktiver Zugang auf Stakeholder (zB via WKÖ)

Vom CBAM-Beschluss zum Start im 
Oktober 2023
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Hauptakteure
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CBAM Prozesse
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Bin ich von CBAM umfasst?
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CBAM-Hinweispflichten des Zolls

CBAM-VO / Art. 33
• die Zollbehörden unterrichten den Einführer oder indirekten

Zollvertreter spätestens zum Zeitpunkt der Überführung der 
Waren in den zollrechtlich freien Verkehr, über die Berichtspflicht 
gemäß Artikel 35 der VO 2023/956

• Information auf BMF-Webseite
• Andruck unterschiedlicher Hinweise in der Zollanmeldung (e-zoll-

Nachrichten EZ923 oder EZ929) am Ende der der betroffenen
Warenpositionen – siehe die nächsten 3 Folien
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Beispiel: Verfahren 4000 oder 4200

CBAM-Hinweispflichten des Zolls
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Beispiel: Verfahren 5100

CBAM-Hinweispflichten des Zolls
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Beispiel: Verfahren 4051

Monofile aus Kunststoff - andere

CBAM-Hinweispflichten des Zolls
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Träger der Berichtspflichten
(Art. 2 CBAM-DVO – „Meldepflichtiger“):

• (a) - Einführer
 wenn Zollanmeldung von ihm oder für ihn im eigenen Namen und auf 

eigene Rechnung abgegeben wird (Vertretungs-Indikationen: 1 + 4)
• (b) - Person die im Besitz einer Bewilligung zum Anschreibeverfahren 

(Art. 182 UZK) ist und die Einfuhr anmeldet
• (c) - Indirekter Zollvertreter

  wenn der Einführer außerhalb der Union ansässig ist oder
 falls der indirekte Zollvertreter zustimmt die Meldepflichten zu 

übernehmen

Berichtspflichten der Meldepflichtigen
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Indirekter Vertreter
• Einführer in der Union nicht ansässig

• Ist der Einführer nicht in einem Mitgliedstaat niedergelassen (= 
nicht in der Union ansässig), so gelten die Berichtspflichten 
zwingend für den indirekten Zollvertreter.

• Einführer in der Union ansässig
• ist der indirekte Zollvertreter nicht damit einverstanden, sich 

aus dieser Verordnung ergebende Berichtspflichten des 
Einführers zu erfüllen, so muss der indirekte Zollvertreter den 
Einführer über die Verpflichtung zur Einhaltung dieser 
Verordnung unterrichten. Diese Unterrichtung muss die in 
Artikel 33 (1)  der Verordnung (EU) 2023/956 genannten 
Informationen beinhalten.

Berichtspflichten der Meldepflichtigen
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Einführer ohne EORI (Privatpersonen)
• Ist der indirekter Zollvertreter (Expressdienst, Spediteur, …) mit der

Übernahme der Berichtspflichten einverstanden, muss bei privaten
Einführern keine EORI angegeben werden. Die Berichtspflichten nach der
CBAM-Verordnung treffen dann ausschließlich den indirekten Vertreter.

• Ist der indirekter Zollvertreter (Expressdienst, Spediteur, …) mit der
Übernahme der Berichtspflichten nicht einverstanden, muss er für den
Einführer (sowohl bei Privaten als auch bei Wirtschaftsbeteiligten) immer eine
EORI-Nummer angeben und ihn ausdrücklich auf die Berichtspflichten nach
der CBAM-Verordnung hinweisen. Die Berichtspflichten nach der CBAM-
Verordnung treffen dann ausschließlich den Einführer.

• Direkte Vertretung => der Vertretene muss EORI haben (auch wenn es eine
Privatperson ist), da die Berichtspflichten im Fall der direkten Zollvertretung 
immer beim Vertretenen (=Einführer) liegen!

Berichtspflichten der Meldepflichtigen
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Zusätzlich zu den oben angeführten Ausnahmen:
• Art. 34 (2) CBAM-VO

• Die Berichtspflicht gemäß Artikel 35 der vorliegenden Verordnung 
gilt nicht für die Einfuhr von:
• a) im Verfahren der passiven Veredelung entstandenen 

Veredelungserzeugnissen gemäß Artikel 259 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013;

• b) Waren, die als Rückwaren gemäß Artikel 203 der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 gelten.

Ausnahmen von den Berichtspflichten 
in der Übergangsphase
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Bereits durch die Angaben in der Zollanmeldung wird definiert, 
wer die CBAM-Berichtspflichten trägt.
Notwendigkeit einer EORI-Nummer:

• Von CBAM betroffene Einführer benötigen zwingend eine EORI-Nummer 
(gilt auch für den Reiseverkehr – Ausnahme von mündlicher 
Zollanmeldung)

• Einziger Ausweg: indirekter Zollvertreter, der zustimmt, die CBAM 
Berichtspflichten zu übernehmen

• Hinweis: Gibt ein indirekter Zollvertreter in der Zollanmeldung die EORI-
Nummer des Einführers nicht an, trägt der indirekte Zollvertreter 
automatisch die Berichtspflichten

• Hinweis: ab 7. Dezember ist ein neues EORI-Beantragungsverfahren über 
FinanzOnline oder USP vorgesehen

Berichtspflichten der Meldepflichtigen
Zusammenfassung
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    Allgemein: Abgabe des CBAM-Berichts spätestens 1 Monat nach 
Quartalsende. Nach dem jeweiligen Quartalsende wird die 
Abgabemaske im CBAM Transitional Registry für 1 Monat 
freigeschalten. 

    1. CBAM-Bericht: Q4 2023  31. Jänner 2024
    2. CBAM-Bericht: Q1 2024  30. April 2024
  
    Korrekturmöglichkeiten nach der Einreichung:
• Abänderung eines bereits eingebrachten CBAM-Berichts ist für zwei 

Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsquartals möglich
• Lex Specialis für die ersten zwei CBAM-Berichte: Änderungen sind 

bis zum 31. Juli 2024 möglich (Frist für den 3. CBAM-Bericht)

Abgabe der Berichte
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• Hinweis: Aufgrund begründeter Antragstellung kann auch nach 
Ablauf der Frist innerhalb eines Jahres nach Ende des betreffenden 
Quartals der CBAM-Bericht korrigiert werden.

• Laut Auskunft der Europäischen Kommission soll im CBAM 
Transitional Registry innerhalb der Abgabefrist eine 
Fristverlängerung von 30-Tagen für die Berichtsabgabe (≠ 
Korrektur) beantragt werden können. Diese Fristverlängerung soll an 
keine Bedingungen geknüpft werden und durch einen einfachen 
Klick auf den entsprechenden Button erfolgen.

• Nähere Informationen dazu sind allerdings noch ausständig. 

Abgabe der Berichte
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Abgabe der Berichte

CBAM-Berichte werden über das CBAM Transitional Registry eingereicht.

Die CBAM-Berichte müssen insbesondere folgende Informationen über die im 
vorangegangenen Quartal eingeführten CBAM-Waren enthalten:

• Gesamtmenge jeder Warenart (in Tonnen bzw. Megawattstunden, aufgeschlüsselt 
nach den Anlagen, die die Waren im Ursprungsland herstellen);

• Gesamte (spezifische) Emissionen - sowohl direkte als auch indirekte Emissionen 
(in Tonnen THG-Emissionen und pro Wareneinheit);

• CO₂-Preis, der im Ursprungsland für die mit den eingeführten Waren verbundenen 
Emissionen entrichtet werden muss, wobei jede verfügbare Ausfuhrerstattung oder 
andere Form von Ausgleich zu berücksichtigen ist.

Hinweis: Eine Präzisierung der zu machenden Angaben liefern Art. 3 des DRA iVm 
Tabelle 2 des Annex I DRA
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EK führt Erstprüfung der CBAM-Berichte durch:
• Fall 1: fehlender CBAM-Bericht
• Fall 2: unvollständiger/unrichtiger CBAM-Bericht

• EK informiert national zuständige Behörde über potentiell fehlende 
bzw. unvollständige/unrichtige CBAM-Berichte.

• Die national zuständige Behörde prüft Hinweise, leitet ggf. ein 
Berichtigungsverfahren (Art. 14 Abs. 4 DRA) ein und teilt dem CBAM-
Anmelder mit, welche zusätzlichen Informationen erforderlich sind.

• Sollte der Aufforderung zur Berichtigung nicht nachgekommen 
werden, leitet die national zuständige Behörde ein 
Sanktionsverfahren ein.

Überprüfung der Berichte
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In der Übergangsphase möglich sind Sanktionen zwischen 10 und 50 
EUR für jede Tonne nicht gemeldeter Treibhausgasemissionen bei:

•     Nichtabgabe eines CBAM-Berichts
•     bei Vorliegen eines unrichtigen/unvollständigen CBAM-Berichts 
    Beträgt die Dauer der Nichtmeldung mehr als sechs Monate, so 

erhöht sich die Sanktion auf bis zu 100 Euro für jede Tonne nicht 
gemeldeter Treibhausgasemissionen

  Festsetzung der Sanktionszahlung obliegt der national zuständigen 
Behörde unter Berücksichtigung des Kriterien-/Ermessenskatalogs 
nach Art. 16 Abs. 3 des DRA.

Sanktionsbestimmung
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Bis 31. Dezember 2025:
• ist keine Zulassung als CBAM-Anmelder für die Einfuhr von CBAM-Waren 

notwendig
Ab 1. Jänner 2025:
• hat jeder Einführer oder indirekte Zollvertreter gemäß Art. 5 und 17 CBAM-

VO einen Antrag auf Zulassung gestellt zu stellen
Ab 1. Jänner 2026:
• ist die Einfuhr von CBAM Waren nur mehr für zugelassene CBAM-Anmelder 

möglich

Hinweis: Von der Zulassung als CBAM-Anmelder zu unterscheiden ist der 
Zugang zum CBAM Transitional Registry. Dieser ist notwendig für die 
Abgabe der CBAM-Berichte und die Kommunikation mit den Behörden

Zulassung als CBAM Anmelder
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Die Berechnung der THG-Emissionen für CBAM-Waren 
orientiert sich methodisch stark am Europäischen 
Emissionshandelssystem (EU-ETS). Grundsätzlich sind 
für die Berechnung der THG-Emissionen drei 
Emissionsströme zu berücksichtigen:
• Direkte THG-Emissionen (während der 

Produktion freigesetzte Emissionen)
• Indirekte THG-Emissionen (mit in der Produktion 

verbrauchtem Strom verbundene Emissionen)
• mit Vorprodukten verbundene THG-Emissionen 

(Emissionen aus der Herstellung von 
Vorprodukten)

THG-Berechnung

32



Begriffshinweis: CBAM erfasst auch bestimmte Vorprodukte und 
nachgelagerte Produkte

• Vorprodukte: Annex I enthält auch einzelne Waren die als 
Ausgangsstoff für die Produktion von CBAM-Waren benötigt 
werden zB Ammoniak bei Düngemittel

• Nachgelagerte Produkte: Zum Beispiel wurde Eisen und Stahl um 
Waren der KN 7318 (Schrauben, Bolzen, Muttern, etc.) erweitert

• Komplexe Waren: Waren mit CBAM unterliegenden Vorprodukten

THG-Berechnung – hilfreiche Begriffe
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Ein idealer Startpunkt für die Berechnungen ist Anhang III – A.1 – 
„Overall Approach“ des Durchführungsrechtsakts (DRA). 
Der Anhang enthält pro Berechnungsschritt oft eigene Unterabschnitte 

für jede Warengruppe
• pro Warengruppe ist nur ein Teil des DRA relevant

1. Mapping von CBAM-Waren zu Produktgruppen (DRA - Anhang II – 
2. – Tabelle 1)
• beschreibt die Zuordnung von (ähnlichen) CBAM-Waren zu 

Produktgruppen.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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2. Mapping von Produktgruppen zu Produktionsrouten (DRA - Anhang II 
– 3.)
• beschreibt die Zuordnung zu Produktionsrouten und Systemgrenzen.
• liefert Informationen zu den, Treibhausgas-Typen, Vorprodukten 

(„komplexe Waren“), zu Abgrenzungsmöglichkeiten von 
verschiedenen Produktionsrouten innerhalb einer Produktionseinheit, 
etc.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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3. Berechnung der direkten THG-Emissionen am Produktionsort (DRA - 
Anhang III – B)
• „calculation-based“ (B.3 – B.5) – Energieeinsatz x 

energieträgerspezifische Emissionsfaktoren
• „measurement based“ (B.6 – B.9) – direkte Messung der THG-

Konzentration in den Abgasen
• liefert Detailinformationen, beispielsweise zu den 

Messanforderungen, zum Umgang mit Biomasse, mit anderen THG als 
CO2 (N2O, F-Gase, etc.) und mit Ungenauigkeiten, zur Verwendung 
von Berechnungs-/Emissionsfaktoren, etc.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte

36



4. Berechnungen von Wärme zugeordneten THG-Emissionen als Teil der 
direkten THG-Emissionen (DRA - Anhang III – C)
•  beschreibt den Umgang mit den THG-Emissionen, die der in der 

Produktion verwendete Wärmeenergie zugerechnet werden.
•  liefert Details zum Umgang mit Wärmeströmen (importierte, 

exportierte, konsumierte und produzierte Wärme), zur Berechnung 
der mit Wärme verbundenen THG-Emissionen und anwendbaren 
Berechnungs-/Emissionsfaktoren, zu möglichen Monitoring-
Methoden, zum Umgang mit Kraft-Wärme-Kopplungen, etc.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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5. Berechnung der indirekten THG-Emissionen – Strom (DRA - Anhang III – 
D)
• beschreibt den Umgang mit den THG-Emissionen, die dem in der 

Produktion verwendeten Strom zugerechnet werden.
• liefert Details zur Berechnung der mit Strom verbundenen THG-

Emissionen und anwendbaren Berechnungs-/Emissionsfaktoren, zu 
möglichen Monitoring-Methoden, zur möglichen Verwendung von 
regional ausdifferenzierten Standardwerten, zum Umgang mit Kraft-
Wärm-Kopplungen

Hinweis: In der Übergangsphase sind für sämtliche CBAM-Waren die 
indirekten THG-Emissionen zu melden. In der Bepreisungsphase sind für 
Waren, die in Anhang II enthalten sind, nur direkte Emissionen zu melden. 

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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6. Berücksichtigung von Vorprodukten für die Berechnung der 
Gesamtemissionen (DRA – Anhang III – E)
• beschreibt den Umgang mit den THG-Emissionen, die den in der 

Produktion verwendeten Vorprodukten zugerechnet werden. Welche 
Vorprodukte bei der Berechnung der Gesamtemissionen 
berücksichtigt werden müssen, ist in DRA – Anhang II – 3. festgelegt 
(siehe dazu. „Schritt 2“)

• liefert Details zur Berechnung der mit Vorprodukten verbundenen 
THG-Emissionen, zum Umgang mit innerhalb und außerhalb der 
Produktionsanlage erzeugten Vorprodukten, zu möglichen 
Monitoring-Methoden, zum Umgang mit Vorprodukten von 
Vorprodukten, etc.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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7. Zuordnung der Gesamtemissionen zu CBAM-Waren (DRA – Anhang III 
– F & G)
• beschreibt wie die in den Schritten 1-6 berechneten direkten, 

indirekten und Vorprodukten zugeordneten THG-Emissionen mit den 
hergestellten CBAM-Waren in Relation gesetzt werden müssen, um die 
spezifischen THG-Emissionen für die vierteljährlichen CBAM-Berichte 
zu berechnen.

.

• liefert nähere Details wie direkte und indirekte THG-Emissionen sowie 
aus Vorprodukten stammende THG-Emissionen den CBAM-Waren 
zugerechnet werden, wie die Menge an hergestellten CBAM-Waren 
erhoben wird, etc.

THG-Berechnung – Berechnungsschritte
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Für die Übergangsphase von CBAM sieht der DRA bei der THG-
Berechnung Vereinfachungen vor:

• Bis 31. Dezember 2024 kann die THG-Emissionsberechnung unter 
bestimmten Umständen auch auf einem bestehenden 
Emissionsmonitoring-System im Ursprungsland beruhen (Art. 4 (2) - 
DRA).

• Die Emissionsberechnung bei komplexen Waren – d.h. Waren mit 
CBAM unterliegenden Vorprodukten – kann zu 20 % zeitlich unbegrenzt 
auf Schätzwerten der Anlagenbetreiber basieren (Art. 5 - DRA).

THG-Berechnung – Standardwerte 
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Bis zum 31. Juli 2024 können zudem für die THG-Berechnung im Rahmen der 
CBAM-Berichte auch Standardwerte angewendet werden.
Allerdings muss begründet werden, weshalb keine tatsächlichen Daten verwendet 
werden können.
Die Standardwerte (nach KN-Code) zu den direkten und indirekten THG-
Emissionen werden voraussichtlich im Dezember auf der Webseite der 
Europäischen Kommission veröffentlicht werden.

Hinweis: Die Europäische Kommission thematisierte Standardwerte zuletzt in 
ihren sektorspezifischen Webinaren. So erwähnte etwa die Europäische 
Kommission die Bedingungen für die Verwendung von Standardwerten bspw. im 
Webinar für den Zementsektor bei Minute 33 und bei 72.

THG-Berechnung – Standardwerte 
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Zugang zum CBAM Transitional Registry

Zustieg über: https://cbam.ec.europa.eu/declarant
Hinweis: Derzeit ist der Zugang zum CBAM 
Transitional Registry für CBAM-Berichtspflichtige in 
Österreich noch nicht möglich.
• Die EK veröffentlichte ein Benutzerhandbuch zum 

CBAM Transitional Registry für Berichtspflichtige. 
Zudem wird die Eingabemaske für die CBAM-
Berichte vorgestellt und erklärt wie die CBAM-
Berichte auch mittels Excel/XML-Datei 
hochgeladen werden können.

• Einen ersten Überblick zum CBAM Tansitional 
Registry und zur Eingabemaske für die CBAM-
Berichte bietet ein E-Learning Moduls der EK.
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WKÖ-BMF Webinar
Datum: Donnerstag, 23. November 2023
Zeit: 09:30 bis 11:30 Uhr
Ort: online   

• Anmeldungen sowie bereits aufgetretene Fragen sind bis 
16.11.2023 an Frau Sabine Mitsche unter der Email 
sabine.mitsche@wko.at zu übermitteln. 

• Der Teilnahmelink wird zeitnah vor dem Webinar an die 
registrierten Emailadressen ausgesendet. 

Zugang zum CBAM Transitional Registry
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Zugang zum CBAM Transitional Registry
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Zugang zum CBAM Transitional Registry
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CBAM Transitional Registry – Header Info
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CBAM Transitional Registry – Goods Imported
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CBAM Transitional Registry – Emissions
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CBAM Transitional Registry – Emissions
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CBAM Transitional Registry – Emissions
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CBAM Transitional Registry – Emissions

52



CBAM Transitional Registry – Emissions

53



- Wie erstelle ich den Report (bis eine Onlineplatform, webtool, 
etc.)

- Welche Infos müssen enthalten sein
- Wie mache ich eine korrekte Berechnung
- Welche Information benötige ich vom Lieferanten?

o Was mache ich, wenn ich die Informationen vom Lieferanten 
nicht bekomme bzw. wie kann ich verifizieren, ob er mir 
korrekte Daten sendet?

Fragen zu CBAM
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• Es soll nach Zolltarifnummer einmal im Jahr eine Meldung im USP 
erfolgen.

Ist es mögl., diese Daten / Aufstellung vom Zollamt zu erhalten? 
(Aufstellung mit zutreffenden Zolltarifnummern und den 
dazugehörigen Importanmeldungen)

ODER
• Ist es mögl. diese Meldung in der Importanmeldung gleich zu 

erfassen, sodass die jährliche Meldung entfällt?

(Wir haben von den betroffenen Zolltarifnummern sehr wenige, 
aber der Zugang zu den Daten ist für uns schwierig….)

(Eine separate Buchführung werden wir nicht machen, jedoch 
müssen wir irgendwoher die Daten erhalten und ich denke das 
Zollamt hat diese Daten…?)

Fragen zu CBAM

55



• Antworten
• Die Zollverwaltung wird keine CBAM-Berichte erstellen und 

der Wirtschaft zur Verfügung stellen.
• Software-Häuser können eventuell auf Wunsch ihrer Kunden, 

die CBAM-Waren über die TARIC-Maßnahme 775 rausfiltern 
und diese Informationen zur Verfügung stellen.

• Auf dem Zollanmeldungs-PDF, welches mit der Überlassung 
an den Wirtschaftsbeteiligten geschickt wird, wird bei jeder 
CBAM-relevanten Warenposition der entsprechende Hinweis 
angedruckt.

• Ein Möglichkeit, die erforderlichen CBAM-Meldungen/-
Berichte gleich in bzw. mit der Import-Zollanmeldung zu 
erledigen, besteht nicht.
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